
Selbstauskunft eines eingetragenen 
Schuldners im Schuldnerverzeichnis 

(Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung) 
 

(Auskunft für einen eingetragenen Schuldner nach PIN-Beantragung) 

 
Zum 01.01.2013 ist das Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung in Kraft 

getreten. 

 

Ab diesem Zeitpunkt werden die Eintragungen in das Schuldnerverzeichnis nicht mehr von den loka-

len Vollstreckungsgerichten (=den Vollstreckungsabteilungen bei den Amtsgerichten vor Ort) verwal-

tet, sondern zentral auf einem bundesweiten Vollstreckungsportal zusammengeführt und von einem 

so genannten zentralen Vollstreckungsgericht in jedem Bundesland verwaltet. Das zentrale Vollstre-

ckungsgericht für Baden-Württemberg hat seinen Sitz beim Amtsgericht Karlsruhe. 

 

Nach Erhalt der beantragten PIN von dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder 

zur Einsicht gem. Art. 15 DS-GVO ist folgendermaßen zu verfahren: 

 

 Anmeldung unter www.vollstreckungsportal.de 

 

 
 

 unter „Anmeldung Öffentlichkeit“ wählen Sie 

 

 



die „Selbstauskunft für eingetragene Schuldner“ 

 

 
 

 Anmeldung durch Eingabe von Namen/Bezeichnung und PIN laut dem erhaltenen 
Anschreiben 

 
Nun können die gespeicherten Daten (z.B. die anordnende Stelle/Gerichtsvollzieher) zur 
eigenen Person abgerufen werden. 
 
Beispiel: 
 

 



Kosten: 
Diese Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis ist kostenfrei.  
 
 

ACHTUNG: Die Selbstauskunft, die der Schuldner mit Hilfe der PIN erhält, bezieht 
sich immer nur auf die im Antrag bezeichnete Eintragung (Verfahrensnummer).  
Sofern ein Schuldner mehrfach im Schuldnerverzeichnis eingetragen ist, muss er für 
jede Eintragung (Verfahrensnummer) einen gesonderten Antrag auf Erteilung einer 
PIN stellen und vorgenannte Vorgehensweise entsprechend mehrmals veranlassen. 
 


